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2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 416/99
Datum 08.08.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 04.10.1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung und EntschÃ¤digung einer
Kniegelenkserkrankung als Berufskrankheit.

Als kniebelastend kommt die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als Fahrleitungsmonteur in
den Jahren 1977 bis 1992 in Betracht. Dabei musste er sich nach den Ermittlungen
des Technischen Aufsichtsdienstes der Beklagten auf unebenem Boden (Schotter,
BÃ¶schungen, unbefestigter Grund usw.) bewegen, teilweise mit Heben sehr
schwerer Lasten. Bei GrÃ¼ndungsarbeiten waren in hockender Stellung schwerere
Arbeiten durchzufÃ¼hren. Des weiteren waren schwere Arbeiten mit verdrehten
FÃ¼Ã�en, im Mast stehend, auszufÃ¼hren. Bei all diesen TÃ¤tigkeiten habe eine
zusÃ¤tzliche Belastung fÃ¼r die FuÃ�- und Kniegelenke bestanden.
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Der von der Beklagten als SachverstÃ¤ndige gehÃ¶rte OrthopÃ¤de Dr.H. schloss
zunÃ¤chst daraus, dass der Technische Arbeitsdienst die sogenannten
arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r das Vorliegen einer Berufskrankheit
insoweit nicht als erfÃ¼llt angesehen habe. Er lieÃ� diese Frage jedoch offen und
kam zu dem Ergebnis, dass ein belastungsspezifisches Schadensbild bisher nicht
gesichert worden sei und auch epidemiologische Untersuchungen fehlten, die einen
Zusammenhang plausibel begrÃ¼nden kÃ¶nnten. Zu fordern sei ein Schadensbild,
von dem wesentliche Anteile der Menisken und nicht nur Randbereiche erfasst
seien. Es bestÃ¼nden Arthropathien beider Kniegelenke, Ã¼berwiegend
wahrscheinlich unterhalten durch deutliche KnorpelverÃ¤nderungen. Beide
Erkrankungen seien nicht Folge der beruflichen Belastung.

Der GewerbeÃ¤rztliche Dienst stimmte dieser gutachterlichen EinschÃ¤tzung zu.

Mit Bescheid vom 08.05.1998 lehnte die Beklagte eine EntschÃ¤digung wegen der
Kniegelenkserkrankung ab und wies den anschlieÃ�enden Widerspruch mit
Widerspruchsbescheid vom 08.09.1998 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren hat das Sozialgericht ein Gutachten des
OrthopÃ¤den Dr.F. , MÃ¼nchen, vom 18.06.1999 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige
fÃ¼hrt aus, nur eine primÃ¤re Meniskopathie kÃ¶nne als Berufskrankheit anerkannt
werden. Abzugrenzen sei die sekundÃ¤re Meniskopathie, die sich im Gefolge von
zunÃ¤chst ausgedehnten KnorpelschÃ¤den im Gelenk aufgrund einer
Minderwertigkeit des Gelenkknorpels entwickle. Eine solche sekundÃ¤re
Meniskopathie stelle keine Berufskrankheit dar. Beim KlÃ¤ger hÃ¤tten die
schwersten degenerativen VerÃ¤nderungen in beiden Kniegelenken im Gleitlager,
etwas weniger ausgeprÃ¤gt an den inneren Oberschenkelrollen bestanden.
Hingegen seien am linken Innenmeniskus nur degenerative VerÃ¤nderungen ohne
Rissbildung, am rechten Hinterhorn des Innenmeniskus ein Einriss gesehen worden,
also relativ geringfÃ¼gige GesundheitsstÃ¶rungen an den Menisci. Diese erklÃ¤rten
sich wiederum durch eine seitens des vorbehandelnden OrthopÃ¤den festgestellte
InstabilitÃ¤t des Innenbandes und des vorderen Kreuzbandes des rechten
Kniegelenks und durch eine Elongation des vorderen Kreuzbandes links.
Hinzugekommen sei jetzt ein AuÃ�enmeniskusganglion rechts, erschwerend wirke
sich die O-Beinstellung aus. WÃ¤ge man alle Befunde gegeneinander ab,
insbesondere die arthroskopisch gesicherten erheblichen KnorpelschÃ¤den und
BÃ¤nderanomalien, den Verbreitungsgrad degenerativ und mÃ¶glicherweise auch
entzÃ¼ndlich bedingter VerÃ¤nderungen am Skelettsystem und die Angaben des
KlÃ¤gers zum Beschwerdebild, so sei davon auszugehen, dass die primÃ¤re
GesundheitsstÃ¶rung der Kniegelenke eine Erkrankung der Kniescheibenlager
gewesen sei. Diese sei sicher auch durch den mehrere Jahre lang betriebenen
Boxsport gefÃ¶rdert worden, da gerade bei diesen Sportlern sehr hÃ¤ufig
Erkrankungen im Kniescheibengleitlager gefunden wÃ¼rden. Hierzu hatte der
KlÃ¤ger gegenÃ¼ber dem SachverstÃ¤ndigen geÃ¤uÃ�ert, zuletzt habe er bis 1970
Bodybuilding und Boxen betrieben. Die Sportarten habe er etwa drei Jahre lang
ausgeÃ¼bt, dabei habe er insgesamt 15 BoxwettkÃ¤mpfe bestritten. Ansonsten
habe er sich sportlich nicht betÃ¤tigt. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrt weiter aus,
inwieweit StoffwechselstÃ¶rungen und eine mÃ¶gliche rheumatische Erkrankung
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zusÃ¤tzlich mitgewirkt hÃ¤ten, lasse sich nicht exakt abgrenzen. Die noch
bestehende, wÃ¤hrend der frÃ¼heren Kindheit offenbar teilweise korrigierte O-
Beinstellung bewirke zwangslÃ¤ufig eine erhÃ¶hte Druckbelastung der inneren
Kompartimente, wodurch sich erklÃ¤re, dass nur innenseitig KnorpelschÃ¤den an
den Oberschenkelrollen gefunden worden seien und auch die degenerativen
MeniskusverÃ¤nderungen nur innenseits bestanden hÃ¤tten. Zusammengefasst
kÃ¶nne mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit eine primÃ¤re Meniskopathie,
verursacht durch Berufsbelastungen, nicht begrÃ¼ndet werden. Es bestehe also
kein Zusammenhang zwischen den TÃ¤tigkeiten des Fahrleitungsmonteurs und der
Erkrankung der Kniegelenke im Sinne der Entstehung oder Verschlimmerung.

Mit Gerichtsbescheid vom 04.10.1999 hat das Sozialgericht die Klage als
unbegrÃ¼ndet abgewiesen und sich auf das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen
Dr.F. gestÃ¼tzt.

Im Berufungsverfahren hat der Senat auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG ein
Gutachten von dem OrthopÃ¤den Dr.K. , B. , vom 31.01.2001 eingeholt. Der
SachverstÃ¤ndige sieht die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als Fahrleitungsmonteurs als
kniebelastend an. EntschÃ¤digungspflichtig als Berufskrankheit sei aber nur der
primÃ¤re Meniskusschaden. Die Arthrose sei in aller Regel als Bindeglied zwischen
kniebelastender TÃ¤tigkeit und Meniskopathie ungeeignet. Die sekundÃ¤re
Meniskopathie bedinge keinen messbaren Schaden. Sei die Arthrose das eigentliche
Krankheitsgeschehen, so bestimme diese die FunktionseinbuÃ�en. Die
Meniskopathie sei dann nur ein untergeordneter Teilaspekt, der keine
eigenstÃ¤ndige MdE begrÃ¼nde. Beim KlÃ¤ger spreche das gesamte Schadensbild
fÃ¼r eine primÃ¤re Betroffenheit der KnorpeloberflÃ¤che und nicht der
Innenmenisken. Der SachverstÃ¤ndige zitiert sodann eine Publikation von 1992,
wonach ein Meniskusschaden als Berufskrankheit auch dann in Betracht komme,
wenn die gefÃ¤hrdende TÃ¤tigkeit den Meniskusschaden nur mittelbar Ã¼ber die
Verschlimmerung einer berufskrankheitenunabhÃ¤ngigen Arthrose verursacht habe.
Andere gefÃ¤hrdende Beanspruchungen aus der privaten LebensphÃ¤re (z.B. Sport,
Hobby) mÃ¼ssten ausgeschlossen bzw. bei Zusammenwirken von beruflichen und
auÃ�erberuflichen Noxen in ihrer Bedeutung abgehoben werden. Im Anschluss
daran fÃ¼hrt der SachverstÃ¤ndige aus, der von Dr.F. angefÃ¼hrte Einwand der
Mitverursachung durch sportliche AktivitÃ¤ten habe bei genauer Nachfrage beim
KlÃ¤ger, bei BerÃ¼cksichtigung des Versicherungsverlaufs (AOK) und AbwÃ¤gung
der zeitlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Belastungsarten nach seiner
Auffassung keinen Bestand. Der KlÃ¤ger hatte gegenÃ¼ber dem
SachverstÃ¤ndigen angegeben, 1967 und 1968 habe er auch mal als
Vereinssportler geboxt. Es seien neun KÃ¤mpfe bestritten worden. Es habe sich
damals nicht um Leistungssport gehandelt und auch sonst habe er keinen
Leistungssport betrieben. In der damaligen Zeit habe er gelegentlich fÃ¼r sich mal
Gewicht heben gemacht. Das sei aber nie vereinsmÃ¤Ã�ig oder leistungsmÃ¤Ã�ig
betrieben worden.

Der SachverstÃ¤ndige fasst zusammen, in Anbetracht der Anamnese und
Befundlage bei Fehlen wesentlicher konkurrierender Ursachen fÃ¼r eine primÃ¤re
KnorpelschÃ¤digung der Kniegelenke bleibe als wesentlich mitwirkender
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Schadensfaktor die besonders kniebelastende oder meniskusbelastende berufliche
TÃ¤tigkeit bestehen. Die berufliche Beanspruchung sei eine wesentliche
Teilursache.

Hierzu hat die Beklagte eine Stellungnahme des Chirurgen Dr.S. vorgelegt, wonach
die AufbrauchsverÃ¤nderungen der KnorpelflÃ¤chen so ausgeprÃ¤gt gewesen
seien, dass sie nicht Folge der Meniskuserkrankung seien, sondern im Gegenteil die
Meniskuserkrankung Folge der allgemeinen AufbrauchsverÃ¤nderungen des
Kniegelenks. Es handele sich hiermit um eine sogenannte sekundÃ¤re
Meniskopathie.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Gerichtsbescheides des
Sozialgerichts Landshut vom 04.10.1999 und des Bescheides vom 08.05.1998 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 08.09.1998 den Meniskusschaden als
Berufskrankheit anzuerkennen und Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung zu erbringen. Hilfsweise beantragt er die Einholung eines
weiteren Gutachtens zur AbklÃ¤rung der berufsbedingten SchÃ¤digung des
bestehenden sekundÃ¤ren Meniskusschadens sowie der festgestellten Arthrose.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zum Verfahren beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren
die Akte der Beklagten und die Akte des Sozialgerichts Landshut in dem
vorangegangenen Klageverfahren. Auf ihren Inhalt und das Ergebnis der
Beweisaufnahme wird ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; eine
BeschrÃ¤nkung der Berufung nach Â§ 144 SGG besteht nicht.

Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet, denn der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch
auf Feststellung seiner Kniegelenkserkrankung als Berufskrankheit.

Die Entscheidung des Rechtsstreits richtet sich auch im Berufungsverfahren nach
den Vorschriften der RVO, da die als Berufskrankheit geltend gemachten
GesundheitsstÃ¶rungen vor dem 01.01.1997 eingetreten sind und die
mÃ¶glicherweise verursachende TÃ¤tigkeit auch vor diesem Zeitpunkt beendet
wurde (Â§ 212 SGB VII).

Der Senat hÃ¤lt die Berufung aus den GrÃ¼nden des angefochtenen
Gerichtsbescheides des Sozialgerichts Landshut fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und sieht
entsprechend Â§ 153 Abs.2 SGG von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab.

Daran Ã¤ndert das im Berufungsverfahren eingeholte Gutachten des Dr.K. zur
Ã�berzeugung des Senats nichts.
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Zwar spricht einiges dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger in seiner TÃ¤tigkeit als
Fahrleitungsmonteur in erheblich hÃ¶herem Grade als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung
besonderen Einwirkungen auf seine Kniegelenke ausgesetzt war (Â§ 551 Abs.1 Satz
2 RVO). Dies ist jedoch nicht entscheidungserheblich, weil diese Einwirkungen nicht
wenigstens wesentliche Teilursache fÃ¼r die MeniskusschÃ¤digungen an den
Kniegelenken waren. Das anderslautende Gutachtensergebnis des Dr.K. kann nicht
Ã¼berzeugen. Das Gutachten ist in mehrfacher Hinsicht in sich unschlÃ¼ssig. Es
fÃ¼hrt zum einen aus, die Arthrose sei in aller Regel als Bindeglied zwischen
kniebelastender TÃ¤tigkeit und Meniskopathie ungeeignet. Im Gegensatz dazu
macht es sich die Ansicht zu eigen, eine Berufskrankheit komme auch dann in
Betracht, wenn die gefÃ¤hrdende TÃ¤tigkeit den Meniskusschaden nur mittelbar
Ã¼ber die Verschlimmerung einer berufskrankheitunabhÃ¤ngigen Arthrose
verursacht habe (s. hierzu SchÃ¶nberger-Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall und
Berufskrankheit, 6. Aufl. S.657 f.). Es kann dahingestellt bleiben, ob die rechtlich
zutreffende Aussage, dass auch mittelbar wirkende Ursachen in die
KausalitÃ¤tsbeurteilung einzubeziehen sind, dazu fÃ¼hrt, dass die medizinisch-
wissenschaftliche AbwÃ¤gung den beruflichen Einwirkungen dann auch das Gewicht
einer wesentlichen Teilursache zugestehen muss, oder dies dennoch generell
verneinen darf. Auch wenn eine solche wesentliche Mitverursachung medizinisch
allgemein in Betracht zu ziehen ist, bleibt das Gutachten des Dr.K. eine
BegrÃ¼ndung fÃ¼r die beruflich bedingte Verschlimmerung der
berufskrankheitenunabhÃ¤ngigen Arthrose schuldig. Es fehlt nicht nur an einer
BegrÃ¼ndung des Zusammenhangs zwischen der Belastung durch den Beruf und
einer Verschlimmerung der Arthrose, auch die ErÃ¶rterung der konkurrierenden
Ursachen ist nicht Ã¼berzeugend. Das Gutachten zitiert die herangezogene
Publikation mit den AusfÃ¼hrungen, andere gefÃ¤hrdende Beanspruchungen aus
der privaten LebenssphÃ¤re (z.B. Sport, Hobby) mÃ¼ssten ausgeschlossen bzw. bei
Zusammenwirken von beruflichen und auÃ�erberuflichen Noxen in ihrer Bedeutung
abgewogen werden. In dem Gutachten fehlt es jedoch, im Gegensatz zu dem des
SachverstÃ¤ndigen Dr.F. , an einer solchen nachvollziehbaren AbwÃ¤gung. Warum
der Einwand der Mitverursachung durch sportliche AktivitÃ¤ten bei genauer
Nachfrage beim KlÃ¤ger keinen Bestand habe, ist nicht ersichtlich. Dr.F. ist in seiner
Beurteilung davon ausgegangen, dass der KlÃ¤ger mehrere Jahre lang Boxsport
betrieben hat. Zum einen sind die geÃ¤nderten Angaben des KlÃ¤gers zur
SportausÃ¼bung mit Skepsis zu betrachten, nachdem ihm durch das Gutachten des
Dr.F. die medizinische Relevanz dieses Sachverhalts bekannt geworden war. Zum
anderen handelt es sich bei der Ã�uÃ�erung des KlÃ¤gers zu der Frage, ob es sich
um Leistungssport gehandelt habe, um eine hÃ¶chst subjektive EinschÃ¤tzung, die
Ã¼berdies im Gutachten des Dr.F. keine Rolle gespielt hat. Dem Gutachten des
Dr.K. ist auch nicht zu entnehmen, warum der Einwand der Mitverursachung durch
Sport nach den korrigierten Angaben des KlÃ¤gers bedeutungslos sein soll.
Ebenfalls nicht nachvollziehbar begrÃ¼ndet ist, warum die der AOK-Auskunft zu
entnehmende Krankheitsgeschichte ohne Relevanz sein soll. EndgÃ¼ltig nicht
nachvollziehbar ist die Aussage des SachverstÃ¤ndigen, wonach es an einer
wesentlichen konkurrierenden Ursache fÃ¼r eine primÃ¤re KnorpelschÃ¤digung der
Kniegelenke fehle, nachdem er zuvor â�� in Ã�bereinstimmung mit dem
SachverstÃ¤ndigen Dr.F. â�� davon ausgegangen war, dass sie VorlÃ¤ufer der
MeniskusschÃ¤digung und nicht durch die berufliche Belastung bedingt war. Mit
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dem Gutachten lÃ¤sst sich zur Ã�berzeugung des Senats deshalb nicht
begrÃ¼nden, dass die kniebelastenden TÃ¤tigkeiten des KlÃ¤gers wesentlich
wenigstens mitursÃ¤chlich fÃ¼r seine MeniskusschÃ¤den waren.

Die Einholung weiterer Gutachten war nicht veranlasst. Der Sachverhalt ist in
medizinischer Hinsicht aufgeklÃ¤rt und es ist nicht ersichtlich, welche weiteren
entscheidungserheblichen Erkenntnisse durch weitere Gutachten zu gewinnen
gewesen wÃ¤ren.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG und folgt der
ErwÃ¤gung, dass der KlÃ¤ger in beiden RechtszÃ¼gen keinen Erfolg hatte.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 24.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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